
Direktdemokratische Instrumente in Liechtenstein

auf Landesebene

 

 

Instrument

Art Gesetzliche Grundlage Inhalt Urheber

I Volksinitiative zur Einbringung Betreffend: Sammelbegehren;

von Gesetzesvorschlägen. Verfassung; Gemeinde-
Gesetz. begehren.

Art. 64 LV

.. in der Form eines ausgearbei- Vorbehalt: Übereinstimmung
teten Entwurfs (formulierte Initia- mit Verfassung und bestehenden
tive); Staatsvertrágen;

Art. 80 Abs. 2 und Art. 82 VRG gegebenenfalls Bedeckungsvor-
schlag;

evil. Gegenvorschlag des Landtages.

I Volksinitiative zur Einbringung Betreffend: Sammelbegehren;

von Gesetzesvorschlägen. Verfassung; Gemeinde-
Gesetz. begehren.

 
Art. 64 LV

.. in der Form einer einfachen

Anregung (einfache Initiative)

Art. 80 Abs. 2 und Art. 81 VRG
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